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Einleitung
„Jäger sind Lustmörder!“ solche und 
ähnliche sprüche greifen tief in die kiste 
der Emotionen und verstellen oft einen 
etwas sachlicheren Blick auf die Thema-
tik Tierschutz und Jagd. Für eine weniger 
emotionale Betrachtung ist zunächst die 
abgrenzung einiger Begriffe hilfreich.
Während beim natur- und artenschutz 
die Erhaltung von Tierarten bzw. einer 
möglichst großen Biodiversität im 
vordergrund stehen, hat es sich der 
Tierschutz zur aufgabe gemacht, Tiere 
vor schmerzen, Leiden und schäden zu 
bewahren und Leben und Wohlbefinden 
von einzelnen Tierindividuen zu schüt-
zen. Während der Mensch naturschutz 
im Grunde um seiner selbst willen be-
treibt, nämlich um „die natur“ für sich 
und seine nachkommen zu erhalten, 
steht beim Tierschutz das zu schützende 
Tier im vordergrund.
Während sich am Beginn der Entste-
hung von Tierschutzvereinen und der 
modernen Tierschutzgesetzgebung nur 
ein verhältnismäßig kleiner Teil der Be-
völkerung mit dem Ziel des schutzes von 
Tieren um ihrer selbst willen identifiziert 
hat, finden die Anliegen des Tierschutzes 
heute in weiten Teilen unserer Gesell-
schaft Resonanz und dementsprechend 
kann sich auch die Jagd dieser Thematik 
nicht entziehen. so ist anzunehmen, 
dass die gesellschaftliche akzeptanz 
der Jagd - unter Berücksichtigung eines 
in den letzten Jahren kontinuierlich 
gestiegenen Tierschutzbewusstseins - 
nicht unwesentlich mit der vereinbarkeit 
der Jagdausübung mit Grundsätzen des 
Tierschutzes in Zusammenhang gebracht 
werden kann. Wie sehr sich eine breite 
Öffentlichkeit mit dem schutz des Le-
bens eines einzelnen Tieres befassen 
kann, hat unter anderem das Beispiel des 
Braunbären JJ1 alias Bruno im Frühling 
2006 demonstriert. Das attribut einer 
umfassend verstandenen nachhaltigkeit 
kann die Jagd jedenfalls nur dann für 
sich in anspruch nehmen, wenn nicht 

nur Wildbestände, sondern auch die 
akzeptanz in der Gesellschaft erhalten 
bleiben.
Dem individuellen Lebensschutz eines 
jeden Tieres kann die Jagd grundsätzlich 
nicht entsprechen. Ob der häufig ange-
führte vorwurf, dass die ausübung von 
Jagd zwangsläufig nicht nur mit dem Tod 
(im Regelfall), sondern auch mit dem 
Leid von leidensfähigen Mitgeschöpfen 
verbunden ist, hängt im Wesentlichen 
von der Fachkenntnis und Professiona-
lität der jagenden Personen ab.
von welchen Blickwinkeln aus Tier-
schutz und Jagd betrachtet werden 
können und inwieweit eine weidgerech-
te Jagdausübung die Leidensfähigkeit 
und damit den individuellen schutz 
des Wohlbefindens der jagdbaren Tiere 
berücksichtigen kann und muss, soll 
im folgenden Beitrag kurz behandelt 
werden.

Aus der Sicht des 
erbeuteten Tieres
Im sinne von Tierschutz als schutz von 
Einzelindividuen steht an erster stelle der 
versuch, sich in das erbeutete Einzeltier 
zu versetzen. aus dem Blickwinkel des 
direkt betroffenen erjagten Tieres ist an-
zunehmen, dass die „technischen Fakto-
ren“ des Jagd- bzw. Erlegungsvorganges 
(schusslage, Munition, Beunruhigung 
vor dem schuss) als entscheidende 
Faktoren anzusehen sind. Dem erlegten 
Tier wird es egal sein, ob das Wildbret 
genutzt wird, ob es einer Wildreduktion 
für den Erhalt eines schutzwaldes zum 
opfer fällt oder nur wegen einer Trophäe 
getötet wird, solange es schnell und 
ohne vorhergegangenes Leiden erfolgt. 
an dieser stelle hervorzuheben ist, 
dass die „Wertigkeit des Lebens“ und 
die Leidensfähigkeit der verschiedenen 
jagdbaren Wildarten gleichzusetzen ist 
und demzufolge der schuss auf einen 
Feldhasen oder Fuchs mit der gleichen 
sorgfalt und Umsicht durchzuführen 
ist, wie der auf einen kapitalen Hirsch 

oder steinbock. ausbildung und ver-
antwortungsbewusstsein des Erlegers, 
Qualifikation und Verfügbarkeit eines 
entsprechenden Teams für eine allfällig 
notwendige nachsuche stellen entschei-
dende Faktoren dar.
Zum Teil sind Grundsätze der Weidge-
rechtigkeit aus der sicht des Tierschutzes 
als hinderlich anzusehen und abzulehnen, 
so z.B. die ablehnung des schrotschus-
ses auf den sitzenden Hasen oder den 
laufenden Fasan. Dementsprechend sind 
alle Jagdarten, bei denen die Tiere mit 
einer grundsätzlich höheren Wahrschein-
lichkeit nicht sofort und sicher getötet 
werden (z.B. schrotschuss auf größere 
Distanz) bzw. vor der Tötung oder dem 
Fang erheblichen Belastungen ausgesetzt 
sind (z.B. Hetzen, Festhalten in Fallen 
o.ä.), aus der sicht des einzelnen betrof-
fenen Tieres als höchst problematisch 
einzustufen.
Eine sehr wichtige und heikle Frage ist 
in diesem Zusammenhang, wie oft es in 
der Praxis der Jagdausübung tatsächlich 
aufgrund von nicht unmittelbar töd-
lichen schüssen zu verletzungen und 
damit zu erheblichen Leiden, schäden 
und schwerer angst von Wild kommt 
bzw. wie es um die schießfertigkeit des 
„Durchschnittsjägers“ und die sorgfalt 
bei der Entscheidung, ob unter den gege-
benen Bedingungen (Lichtverhältnisse, 
Entfernung, …) ein guter (= unmittelbar 
tötender) schuss abgegeben werden 
kann, bestellt ist. Dass die Wichtigkeit 
gut ausgebildeter Hunde und Teams zur 
Nachsuche häufig auch von Jagdfunk-
tionären hervorgehoben wird, legt die 
vermutung nahe, dass die Wahrschein-
lichkeit eines nicht unmittelbar tödlichen 
schusses durchaus konkret ist.

Mit Blick auf die 
Wildtierlebensgemeinschaft
nicht nur das unmittelbar erbeutete 
Tier selbst ist durch die Jagd betroffen 
sondern die gesamte Wildtierlebensge-
meinschaft, aus der das einzelne stück 
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Wild entnommen wird. so wird im Re-
gelfall auch ein Wildtierbestand bejagt 
und nicht ein Einzeltier. Die Belastungen 
für Wildtierbestände, die durch hohen 
Jagddruck bzw. störungen im Rahmen 
der Jagdausübung entstehen können, sind 
sicher ein Faktor, der nicht außer acht 
gelassen werden darf. Die vertrautheit, 
mit der Wildtiere in Gebieten, in denen 
die Jagd nicht ausgeübt wird, auftreten 
(nationalparkeffekt) und wie viele 
Wildarten durch Jagddruck von tagak-
tiven zu nachtaktiven Tieren geworden 
sind, spricht diesbezüglich eine deutliche 
sprache. Gefordert ist hier ein Jagdma-
nagement, das den aktuellen Erfahrungen 
und wissenschaftlichen Erkenntnissen 
im Hinblick auf Jagddruck-Minderung 
Rechnung trägt.
Unter bestimmten Rahmenbedingungen 
wäre aus der sicht des schutzes der 
Tierindividuen der Wildtierlebensge-
meinschaft abzuwägen, ob z.B. ein 
gewisses Mehr an stress für das bejagte 
Einzeltier bewusst in kauf genommen 
wird, wenn sich dies für zahlreiche Tiere 
des verbleibenden Wildbestandes vorteil-
haft auswirkt, z.B. durch eine erhebliche 
stress-Entlastung (z.B. Reduktion des 
Jagddrucks durch fachgerechte anwen-
dung bestimmter arten der Fallenjagd).

Aus der Sicht 
diverser engagierter 
Tierschutzorganisationen
Dass für Tierschutz- und vor allem Tier-
rechtsorganisationen, deren Mitglieder 
den verzehr von Fleisch und tierischen 
Produkten aus Tierschutzgründen gene-
rell ablehnen, auch eine grundsätzliche 
ablehnung der Jagd in allen ihren 
Erscheinungsformen verbunden ist, ist 
nicht weiter überraschend. Dementspre-
chend existieren auch allein im deutsch-
sprachigen Raum zahlreiche Initiativen 
zur Abschaffung der Jagd. Sehr häufig 
werden jedoch einzelne Jagdarten oder 
mehr oder weniger fragwürdige Jagd-
praktiken bzw. -ereignisse als argumente 
gegen die Jagd generell angeführt. Dass 
Diskussionen über Tierschutz und Jagd 
häufig emotional geführt werden („Jä-
ger sind Lustmörder“), erschwert eine 
annäherung zusätzlich. Unverständnis 
gegenüber der Jagd als sport bzw. Hob-
by und diversen Jagdpraktiken sind ein 
weiterer Hinderungsgrund. 

Aus der Sicht des
Tierschutzgesetzes
obwohl die ausübung der Jagd explizit 
vom Wirkungsbereich des österreichi-
schen Tierschutzgesetzes ausgenommen 
ist, ist die Betrachtung aus dem Blick-
winkel des Tierschutzgesetzes die wohl 
relevanteste, vor allem im Hinblick auf 
die gesellschaftliche akzeptanz von 
Jagd und Jägern. Das österreichische 
Tierschutzgesetz wurde Ende 2004 von 
allen (!) vier im Parlament befindlichen 
Parteien gemeinsam beschlossen und 
kann somit als aktueller gesellschaft-
licher konsens in Punkto Tierschutz 
gesehen werden.
Das Tierschutzgesetz fordert neben 
einem möglichst raschen und schmerz-
losen vorgehen beim Töten eines Tieres 
(hier sind die aspekte aus der sicht des 
betroffenen Tieres anzuführen) das vor-
liegen eines vernünftigen Grundes. Die 
auslegung, was von unserer Gesellschaft 
als vernünftiger Grund anzusehen ist, ist 
einem ständigen Wandel unterworfen. 
Dass die Gewinnung eines Lebensmittels 
ein legitimer Grund ist, um ein Tier zu 
töten, steht aus der derzeitigen sicht des 
Tierschutzgesetzes außer Zweifel, eben-
so, wenn dadurch für die allgemeinheit 
wichtige strukturen (z.B. schutzwald) 
geschützt werden. Rein wirtschaftliche 
aspekte werden zunehmend nicht mehr 
als vernünftiger Grund angesehen. 
Der Gewinn einer Trophäe allein, das 
Jagderlebnis, die Bekämpfung von 
Jagdkonkurrenz (z.B. Füchse, Marder) 
können tendenziell ebenfalls nicht mehr 
als vernünftiger Grund für das Töten 
eines Tieres angesehen werden.

Fleischjagd kontra
Trophäenjagd
Die Fleischjagd, die oft auch als die 
Wurzel des Weidwerks bezeichnet wird, 
steht, sofern sie von einem verantwor-
tungsbewussten Jäger unter Berücksich-
tigung der Leidensfähigkeit des gejagten 
Tieres ausgeführt wird, grundsätzlich 
nicht zur Diskussion. sofern die Tötung 
eines Tieres zur Lebensmittelgewinnung 
akzeptiert wird, kann die Fleischjagd 
durchaus auch als Partner des Tier-
schutzes bezeichnet werden. so müssen 
frei lebende Wildtiere im Gegensatz 
zu den meisten gehaltenen Heim- oder 
nutztieren keine Einschränkungen des 

Platzbedarfes oder des auslebens von 
angeborenen verhaltensweisen erdulden. 
Es kann bei schmerzloser Erlegung von 
einem art- und tierschutzgerecht entstan-
denen Fleisch gesprochen werden.
In der Diskussion zwischen Tierschutz 
und Jagd geht es unter anderem um die 
Glaubwürdigkeit, dass der (vernünftige) 
Grund für die Erlegung von einem stück 
Wild die Gewinnung eines Lebensmit-
tels ist. so mag durchaus das Wildbret 
eines von einem Jagdtouristen in afrika, 
Russland, alaska oder osteuropa er-
legten stückes verwertet werden. Dass 
allerdings die Gewinnung eines Le-
bensmittels die Hauptmotivation für die 
Bezahlung des abschusspreises durch 
den Erleger war (der mit dem abschuss 
ja in der Regel gar nicht selbst das Wild-
bret erhält), ist unglaubwürdig. Der für 
nichtjäger schwer nachvollziehbare kult 
um Trophäengewichte, CIC-Punkte usw. 
trägt ebenfalls nicht zur Erhöhung der 
Glaubwürdigkeit solcher Jäger bei, dass 
Grund für die ausübung ihrer Jagd in 
erster Linie das Beschaffen eines hoch-
wertigen Lebensmittels sei. Die Jagd auf 
Wild, das im Regelfall weder gegessen 
wird noch einen schaden anrichtet oder 
in übermäßig großer Zahl vorkommt 
(z.B. auerwild) wird von im Tierschutz 
engagierten Personen ebenfalls kritisch 
beurteilt.
Dem abschuss von dafür in großer Zahl 
aufgezogenen und ausgesetzten Tieren 
(z.B. Fasane) und einer „Jagd“ auf 
in einem Gatter gehaltene Tiere wird 
ebenso von einem zunehmenden Teil der 
Bevölkerung der „vernünftige Grund“ 
als Rechtfertigung für das Töten eines 
Tieres abgesprochen. In Gattern gezüch-
tete hochkapitale Trophäenträger, die 
schließlich handzahm für den abschuss 
in die freie Wildbahn entlassen werden, 
fallen ebenfalls in diese kategorie. Wie 
im artikel „Die große Illusion“ (Die 
Presse, 10.11.2007) angemerkt wird, 
„rangieren Trophäenjäger auf unserer 
Ethikskala ziemlich weit unten“.

Freizeitjagd kontra 
behördliche Regulation
Der schweizer kanton Genf, in dem die 
Jagd im sinne einer Freizeitjagd vor 30 
Jahren per volksentscheid abgeschafft 
wurde, wird von Tierschutzkreisen im-
mer wieder als erfolgreiches Beispiel 
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und anstrebenswerter Zustand angeführt. 
Dabei geht es nicht nur darum, dass in 
dem stadtkanton, in dem die Jagd natur-
gemäß ohnehin keine allzu große Rolle 
gespielt hat, dadurch weniger Wildtiere 
erlegt werden, sondern auch darum, dass 
durch die abschaffung der „volksjagd“ 
die trotzdem offensichtlich als notwendig 
eingestuften abschüsse eben nicht von 
Privatpersonen, sondern von Behör-
denpersonal durchgeführt werden. ob 
die Freizeitjagd auf „Töten als Hobby“ 
reduziert werden darf und ob sich für die 
betroffenen Tiere etwas verbessert, wenn 
sie statt von einem Hobbyjäger von einem 
professionellen Wildhüter erlegt werden, 
sei dahingestellt (siehe dazu auch vÖLk 
1997). Dass die viel zitierte „Freude 
am Beutemachen“, die in der Regel die 
Tötung des Beutetieres inkludiert, von 
vielen Mitgliedern unserer Gesellschaft 
nicht nachempfunden werden kann, muss 
jedenfalls respektiert werden. Daraus 
kann eine ganz besondere verantwortung 
des Hobbyjägers abgeleitet werden, die 
Jagd tierschutzgerecht auszuüben und 
das eigene Tun kritisch zu hinterfragen. 
Ein genereller Unterschied zwischen 
Freizeitjagd und behördlicher Regulation 
oder eine grundsätzliche ablehnung der 
Freizeitjagd kann dadurch vermutlich 
aber nicht abgeleitet werden.

Fallenjagd, Baujagd 
und Hetzjagd
Hetzjagden, bei denen eine Hundemeute 
selbständig das Wild jagt, ohne dass 
der Jäger Einfluss auf den Jagdverlauf 
nehmen kann, sind aus der sicht des 
Tierschutzes abzulehnen und auch weit-
gehend verboten.
Ein Tierkampf allerdings unter der Erde 
findet häufig auch bei der Baujagd statt. 
Die Möglichkeiten des Jägers einzu-
greifen, sind ebenfalls begrenzt. Die 
teilweise erheblichen verletzungen, die 
sich Hund und Dachs oder Fuchs beibrin-
gen, sind für Tierschützer mehr als Grund 
genug, dieser Jagdart kritisch gegenüber 
zu stehen bzw. sie als besonders grausam 
abzulehnen.
Die Problematik des automatismus, der 
bei der Fallenjagd ohne Einflussnahme 
des Jägers ausgelöst wird, stellt ebenfalls 
ein tierschutzrelevantes Problem dar, un-
abhängig davon, um was für eine Falle es 
sich handelt. Die Problematik einzelner 

Fallentypen, die in der Regel nicht ver-
folgbare missbräuchliche verwendung 
(nicht erlaubter) Fallen und zahlreiche 
Fälle, bei denen Haustiere verstümmelt 
oder getötet wurden, machen das Thema 
Fallenfang zu einem klassischen schwer 
lösbaren Problemfeld zwischen Jagd und 
Tierschutz.

Die Liste mit konfliktfeldern zum 
Thema Tierschutz und Jagd ließe sich 
noch weiter fortsetzen und jedes Thema 
müsste für sich ausführlicher behandelt 
werden. Fast immer ist der entschei-
dende Faktor in der Frage, ob es sich 
um ein mehr oder weniger relevantes 
Tierschutzproblem handelt, die Umsicht 
und das verantwortungsbewusstsein der 
jagenden Person.
Der Umstand, dass die ausübung der 
Jagd vom Wirkungsbereich des Tier-
schutzgesetzes ausgenommen ist, ist 
schwer logisch zu begründen. Das Pri-
vileg der Jagd, dass weiterhin Jagdme-
thoden erlaubt sind, die keinesfalls die 
anforderungen an die humane Tötung 
eines Haus- oder nutztieres entsprechend 
der aktuellen Tierschutzgesetzgebung 
erfüllen kann, macht die Diskussion 
zwischen Tierschutz und Jagd nicht 
einfacher. Was aber von Protagonisten 
der abschaffung der Jagd nicht überse-
hen werden darf, ist die Frage nach den 
alternativen zur Jagd.

Tierschutzgerechte 
Jagd - ein Widerspruch?
Bei allen erwähnten und nicht erwähnten 
Konfliktfeldern zwischen Jagd und Tier-
schutz dürfen die absolut tierschutzrele-
vanten Problembereiche des Lebens in 
freier Wildbahn nicht übersehen werden. 
Die art und Weise, wie „die natur“ Wild-
tierpopulationen „reguliert“, muss aus 
der sicht des Tierschutzes jedenfalls als 
höchst problematisch angesehen werden. 
so produzieren alle jagdbaren Wildtiere 
grundsätzlich mehr nachkommen als 
allein zur Erhaltung einer Population 
notwendig sind. als Mechanismen, 
wodurch es zu keinem übermäßigen 
anwachsen von Populationen kommt, 
sind Äsungsmangel, sozialer stress, 
krankheiten etc. anzuführen. allein das 
Tierleid, das im Zuge eines seuchenzu-
ges von Fuchs- oder Gamsräude verur-
sacht wird, bei dem die betroffenen Tiere 

nach langem Leiden qualvoll verenden, 
muss jedem für Tierschutz sensiblen 
Menschen kalte schauer einjagen. Die 
anzahl von Jungtieren, die jedes Jahr 
verhungern oder von Parasiten lang-
sam bei lebendigem Leib aufgefressen 
werden, ist nicht bezifferbar. auch die 
registrierten Zahlen von verkehrsfall-
wild sind nicht unbeträchtlich und im 
Regelfall mit erheblichem Tierleid ver-
bunden. ohne schnell verfügbare und 
gut ausgebildete nachsucheteams wäre 
es wohl im Regelfall auch nicht möglich 
im straßenverkehr verletztes Wild zu 
finden und tierschutzgerecht von den 
Leiden zu erlösen.
ohne die nutzung von natürlich nach-
wachsenden Populationen jagdbarer 
Wildtiere würde das entstehende Tierleid 
nicht verringert, sondern objektiv gese-
hen voraussichtlich erhöht werden, da 
die jeweilige Lebensraumtragfähigkeit 
nicht unbegrenzt nach oben gesteigert 
werden kann, verkehrsfallwildzahlen 
tendenziell zunehmen würden und die 
krankheitsanfälligkeit mit steigender 
Populationsdichte ebenfalls ansteigt. 
Dass eine jagdliche Regulation von 
Wildtierbeständen zu deren Gesunder-
haltung beitragen kann und damit auch 
einen Tierschutzbeitrag leisten kann, 
wird nicht angezweifelt.
nicht übersehen werden dürfen eben-
falls weitere im sinne des Tierschutzes 
positive auswirkungen der Jagd, wie 
z.B. die Pflege und Verbesserung von 
Wildtierlebensräumen. obwohl das auch 
in punkto Tierschutz sehr komplexe 
Thema der Wildtierfütterung hier nicht 
näher behandelt werden kann, so ist doch 
jedenfalls  grundsätzlich die versorgung 
von Wild in notzeiten als positiver Tier-
schutzaspekt anzuführen. ohne Jäger 
gäbe es in Österreich z.B. auch keinen 
alpensteinbock mehr. Dass der Jagd-
schutz ebenfalls unter den Begriff des 
Tierschutzes fällt, wird z.B. auch von 
der stiftung für das Tier im Recht (www.
tierschutz.org) bestätigt.
Im verlauf der letzten Jahre hat be-
reits eine grundsätzliche annäherung 
zwischen naturschutz und Jagd statt-
gefunden. ob auch eine vergleichbare 
annäherung von Tierschutz und Jagd in 
aussicht ist, wird sich zeigen.
Ein wesentliches argument von diver-
sen Tierschutzorganisationen gegen die 
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Jagd ist, dass diese als einfach nicht 
notwendig beurteilt und als barbarischer 
anachronismus empfunden wird. Bisher 
hat sich der Großteil unserer Gesellschaft 
nicht dieser Meinung angeschlossen. 
Die Grundsatzfrage nach der notwen-
digkeit der Jagd, d.h. ob und wenn ja in 
welcher Form und auf welche Tierarten 
unsere Gesellschaft die Jagd als not-
wendig erachtet, wird hier nicht näher 
analysiert. Es ist aber jedenfalls davon 
auszugehen, dass sich die Jagd einer 
zunehmend differenzierten Diskussion 
stellen wird müssen, in der jagdliche 
und hegerische Praktiken einer sehr kri-
tischen Beurteilung unterzogen werden. 
Gesetzliche Regelungen spiegeln einen 
gesellschaftlichen kompromiss wieder, 
der sich laufend weiterentwickelt. Dem-
entsprechend spiegeln unsere derzeitigen 
Jagdgesetze das wider, was an Jagd und 
Hege mehrheitlich (noch) akzeptiert 
wird. Im kanton Genf wird das von 
kantonalen Wildhütern an Wildtierregu-
lierung durchgeführt, was von der dorti-
gen Gesellschaft derzeit als notwendig 
erachtet wird.  
ob die Jagd tierschutzgerecht ausgeübt 
wird oder nicht, hängt, wie bereits mehr-
fach erwähnt, im Wesentlichen von den 
handelnden Personen ab.

so lange aber der konsum von Fleisch 
als nahrungsmittel vom Großteil unserer 
Gesellschaft als legitim vertreten wird, 
müsste zumindest eine nachhaltige 
und tierschutzgerecht ausgeübte Jagd 
als gesellschaftlich kompromissfähig 
bezeichnet werden - in der oben aufge-
zeigten Breite zwischen notwendigkeit 
und akzeptanz.
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DER LUsTTÖTER: http://www.brennglas.com/
lusttoeter/index.html

JaGDnEWs: http://jagdnews.notrix.de/

JaGD? nEIn DankE: http://www.ijh.de/

Was JÄGER vERsCHWEIGEn: http://www.
wasjaegerverschweigen.de/einfuehrung.html

JaGD - DER LEGaLE LUsTMoRD: http://www.
humanistische-aktion.homepage.t-online.de/
tiere.htm#jag

vEREIn GEGEn TIERFaBRIkEn: http://www.
vgt.at/projekte/jagd/index.php

aBsCHaFFUnG DER JaGD: http://www.anti-
jagd-demo.de/index.html

FREIHEIT FÜR TIERE: http://freiheit-fuer-tiere.
de/206/tierschuetzerfordernruhenderjagd/
index.html; http://freiheit-fuer-tiere.de/105/
verbotderhobbyjagd/index.html

TIERsCHUTZ GREnZEnLos e. v. : http://www.
tierschutz-grenzenlos.de/jagd.html

TIERRECHTE-Tv, Die Jagd und das Waffenrecht: 
http://www.tierrechte-tv.de/Themen/Jagd/
jagd.html

TIERRECHTE-Tv, Bundesjagdgesetz und Tier-
schutz: http://www.tierrechte-tv.de/aktuelles/
aktuelles-6/aktuelles-6.html

BaUJaGD IsT TIERqUÄLEREI (schweizer 
Tierschutz): http://www.tierschutz.com/
news/100207.htm


